Schlusskommuniqué der V. Wiener Konsultation 1988 
Fünfte nicht-offizielle ökumenische Konsultation zwischen Theologen der altorientalisch-orthodoxen Kirchen und der römisch-katholischen Kirche (Wien, 18. - 25. September 1988) 
Die Fünfte nicht-offizielle ökumenische Konsultation zwischen Theologen der altorientalisch-orthodoxen Kirchen und der römisch-katholischen Kirche fand im Bildungshaus Lainz in Wien von Sonntag, dem 18. September, bis Sonntag, dem 25. September 1988, statt.
Das Ziel dieses fünften Treffens - wie entsprechend der Tagesordnung die Ko-Vorsitzenden, Bischof Mesrob Krikorian (altorientalisch-orthodox) und P. John F. Long SJ (römisch-katholisch) erklärten - war es, die Arbeit der vier Treffen von 1971, 1973, 1976 und 1978 zu studieren, die offiziellen Maßnahmen, welche von den Kirchen in den letzten zehn Jahren ergriffen wurden, zu bewerten und Schritte vorzunehmen, um die verbleibenden Hindernisse auf dem Pfad der Wiederherstellung der vollen Kirchengemeinschaft zu beseitigen.
Es gab neun Teilnehmer aus den fünf altorientalisch-orthodoxen Kirchen. Jede Delegation wurde von einem Bischof geleitet. Unter den römisch-katholischen Teilnehmern waren drei Mitglieder der Hierarchie unter den neun Theologen. Beobachter kamen aus dem vatikanischen Sekretariat für die Einheit der Christen, von der russisch-orthodoxen Kirche und von der anglikanischen Kirchengemeinschaft sowie von der koptischen und von der armenischen katholischen Kirche; der Stiftungsfonds PRO ORIENTE wurde durch eine dreiköpfige Delegation, welcher der Präsident und der Generalsekretär angehörten, vertreten.
Die Eröffnungsliturgie wurde in der benachbarten syrisch-orthodoxen Pfarrkirche zum Hl. Ephrem, mit Seiner Exzellenz Dr. Paulos Mar Gregorios von Neu Delhi, einem Präsidenten des Ökumenischen Weltrates der Kirchen als Zelebranten gefeiert. Seine Eminenz, Dr. Hans Hermann Groër, Kardinal Erzbischof von Wien hielt die Predigt. Seine Eminenz Kardinal Groër eröffnete später auch formal die Konsultation. Jeder Arbeitstag begann mit einer Liturgie einer der sechs Kirchen. Der abschließende Gottesdienst war die Feier einer Pontifikalmesse in der Metropolitan- und Domkirche von Wien mit Seiner Eminenz Hans Hermann Kardinal Groër als Hauptzelebranten und Seiner Exzellenz Erzbischof Timotheos von Kefa als Prediger.
Mehr als 20 Papiere wurden über die Absicht der Konsultation vorgelegt, die theologische Bedeutung der vier Wiener Konsultationen zu bewerten und zur Beurteilung der früheren Vorschläge und der zukünftigen Pläne, welche zu einer Wiederherstellung der Liebe, des Vertrauens und der Kirchengemeinschaft unter den Kirchen führen soll. In diesem Zusammenhang wurden vier Vorträge - zwei von jeder Seite - über die theologischen, d.h. die trinitarischen, christologischen und ekklesiologischen Implikationen der liturgischen Texte der betenden Kirche vorgelegt.
Die Gespräche wurden in einer herzlichen Atmosphäre der Offenheit und der Liebe im gegenseitigen Respekt und in der Treue zur Tradition der Kirche geführt, im Vertrauen auf die Leitung durch den Heiligen Geist.
Die Konsultation stellte mit Dankbarkeit die Tatsache fest, daß die christologische Übereinstimmung, zu der man bei den ersten vier Gesprächen kam, zu gemeinsamen Erklärungen führte, die den gemeinsamen Glauben durch Seine Heiligkeit Papst Paul VI. und Seine Heiligkeit Papst Shenouda von Alexandrien sowie durch Papst Johannes Paul II. von Rom und Seine Heiligkeit Patriarch Zakka I. Iwas von Antiochien bestätigt. Es wurde mit Dankbarkeit festgestellt, daß eine gemeinsame Erklärung zur Christologie formell von der bischöflichen Synode der koptisch-orthodoxen Kirche genehmigt und von den offiziellen Vertretern der koptisch-orthodoxen Kirche und der römisch-katholischen Kirche im Februar 1988 unterzeichnet wurde. Diese gemeinsamen Erklärungen machten von den bei den Wiener Konsultationen entwickelten Formulierungen Ge​brauch.
Die fünfte Konsultation unterstrich, daß das große Geheimnis der Fleischwerdung des Sohnes Gottes nicht erschöpfend in Worten formuliert werden könne und daß innerhalb der Grenzen verurteilter Irrtümer, wie des Arianismus, des Nestorianismus und des Eutychianismus, eine gewisse Vielfalt des Ausdruckes erlaubt sei, im Zusammenhang mit der untrennbaren und ungemischten hypostatischen Union des Menschlichen und des Göttlichen im Einen Herrn Jesus Christus, dem durch den Heiligen Geist aus der seligen Jungfrau Maria fleischgewordenen Wort Gottes, welcher wesensgleich mit Gott, dem Vater, in seiner Göttlichkeit und wesensgleich mit uns in seiner Menschlichkeit ist.
Ein zweites wesentliches, positives Ergebnis der ersten vier Wiener Konsultationen gab es bezüglich der gegenseitigen Anathemata. Verschiedene Kirchen haben es im Interesse besserer ökumenischer Beziehungen aufgegeben, die Väter und Lehrer der anderen Seite, namentlich in ihrer liturgischen Praxis, zu verurteilen. Es wurde anerkannt, daß es nicht möglich oder notwendig sein wird, die alten Anathemata formell aufzuheben; falsche Lehre sollte aber weiterhin zurückgewiesen werden.
In bezug auf die Konzilien wurde bestätigt, daß unsere gemeinsame ökumenische Basis der Glaube der ersten drei ökumenischen Konzilien, d.i. Nizäa (325), Konstantinopel (381) und Ephesus, (431), sei. Im Zusammenhang mit dem Konzil von Chalkedon und späteren Konzilien wurde anerkannt, daß die altorientalisch-orthodoxen Kirchen formell nicht in der Lage seien, diese Konzilien - unabhängig von der Frage, ob sie tatsächlich an diesen späteren Konzilien teilnahmen oder nicht - annehmen könnten. Die späteren Konzilien sollten weiter ein Gegenstand gemeinsamen Studiums und der Überlegung im Licht der historischen Umstände der Zeit, in der sie gehalten wurden, bleiben, mit hinreichender Berücksichtigung ihrer vorhandenen oder nicht vorhandenen Treue gegenüber der apostolischen Tradition der Kirche.
Im Zusammenhang mit der Frage der "Rezeption" der Konzilien sahen wir, daß konziliarer Beschluß, Bestätigung der Beschlüsse und ihre Rezeption durch die Kirchen integrale Teile eines einzigen Prozesses seien, welche nicht voneinander getrennt werden können. Einige Beschlüsse der als ökumenisch betrachteten Konzilien sind nicht von allen Kirchen angenommen worden. Es gibt auch kanonische Dekrete des Konzils von Chalkedon und späteren Konzilien, welche ihren Platz in den Kanons einiger altorientalisch-orthodoxer Kirchen finden, wenn sie es auch ablehnen, die Lehrformulierung oder den Horos dieser Konzilien anzunehmen.
Im allgemeinen sahen die altorientalisch-orthodoxen Kirchen nicht die Notwendigkeit einer formellen Bestätigung eines Vorganges zwischen dem Beschluß und der Rezeption außer als eine Handlungsweise lokaler Synoden, welche einen integralen Bestandteil des Rezeptionsprozesses darstellt. Es wurde auch anerkannt, daß die Substanz einer bestimmten Entscheidung eines Konzils nicht in die lebendige Tradition einer Kirche integriert werden kann, ohne eine formelle Rezeption des Konzilsbeschlusses als solchen.
In der Frage des Primats wurde anerkannt, daß jede Kirche ihre eigene Form von Primat habe. Die Verantwortlichkeit eines Primas, sei er Patriarch, Katholikos oder Papst, wird in den verschiedenen Kirchen nicht in gleicher Weise verstanden, obwohl alle anerkennen, daß der Primat mit dem konziliaren Leben der Kirche in Beziehung steht.
In den altorientalisch-orthodoxen Kirchen wird der Primat innerhalb jeder Kirche ausgeübt und nicht durch eine Kirche über die anderen. Allerdings, wenn die Primaten einander in kirchlichem Zusammenhang treffen, gibt es ein vereinbartes Protokoll über den ihnen zustehenden Rang.
Entsprechend dem römisch-katholischen Verständnis übt der Bischof von Rom durch seinen Primat innerhalb der Gemeinschaft der Kirchen einen einzigartigen Dienst aus, welcher auf die Erhaltung der Einheit der Kirchen hin ausgerichtet ist.
Es ist sodann klar, daß es eine weitere Überlegung über die Frage des Primats geben müsse, was er bedeutet, wie er innerhalb einer Kirche ausgeübt werden soll sowie auch unter den vielen Kirchen. Um diese Überlegung zu unterstützen, wurde vorgeschlagen, daß die Diskussion auch folgende Fragen umfassen soll:
1. Die Autorität in der Kirche als in der Sakramentalität der Kirche verwurzelte.
2. Die personelle und synodale Autorität in der Kirche, jenseits der Ebene des Ortsbischofs, betrachtet von der liturgischen, kanonischen und pastoralen Tradition jeder der Kirchen her.
3. Konziliarität als einen Ausdruck der Gemeinschaft der Kirchen im Lichte der zwei vorhergehenden Themen.
Hinsichtlich einer ekklesiologischen Basis der Einheit der Kirche sah die Konsultation die Notwendigkeit sowohl einer Autonomie und einer Dezentralisierung der Autorität einerseits und einer gewissen zentralen Koordination andererseits. Über die konkreten theologischen und praktischen Prinzipien, um dies auszuarbeiten, konnte keine völlige Übereinstimmung hergestellt werden, man hofft aber, daß die oben erwähnten Studien einen bedeutsamen Beitrag für weitere Übereinstimmungen in dieser Angelegenheit leisten werden.
Um die hier gemachten Empfehlungen weiter zu betreiben, schlägt die Konsultation dem Stiftungsfonds PRO ORIENTE die Bildung einer kleinen Gruppe vor, welche häufiger zusammentreten soll, um die effizientesten Methoden für die Verwirklichung dieser Empfehlungen zu finden und die Fortsetzung dieser Arbeit zu ermutigen. Zu diesen Tätigkeiten soll es gehören, unter den Kirchen weitere Probleme zu sammeln, deren Diskussion sie für notwendig hält oder welche von vitaler Wichtigkeit für den Dialog zwischen unseren Kirchen sind und die entsprechenden Diskussionen einzuleiten. Einige dieser Fragen, die bereits von den Teilnehmern vorgeschlagen wurden, sind etwa eine Betrachtung des "Ausgangs des Heiligen Geistes" und der "Unbefleckten Empfängnis".
Weiters erneuert die Konsultation die Feststellung des Treffens von 1976 und verlangt ernstlich, daß eine gemeinsame Kommission, die aus Bischöfen, Theologen und Seelsorgepriestern bestehen soll, von den hier vertretenen Kirchen eingesetzt werden soll, welche die Aufgabe haben soll:
a) die Übereinstimmungen und Meinungsverschiedenheiten, welche in diesen inoffiziellen Konsultationen festgestellt wurden, näher zu untersuchen und sie den kirchlichen Obrigkeiten und dem Kirchenvolk zum Studium und zur Aktion vorzulegen;
b) die Probleme und Aktionen zu untersuchen, welche die Beziehungen zwischen den Kirchen weiter belasten und besondere Empfehlungen abgeben sollen, um diese Situationen zu verändern.
c) den Kirchen Vorschläge hinsichtlich der praktischen Schritte, welche unternommen werden sollten, zu unterbreiten, um weiteres gemeinsames Handeln dort wo es möglich ist und weitere Schritte im Hinblick auf die Einheit unternehmen zu können.
Schließlich appelliert die Konsultation dringend an alle hier vertretenen Kirchen, eine gemeinsame offizielle Körperschaft einzusetzen, welche in diesem formalen Dialog zwischen der römisch-katholischen Kirche und der Familie der altorientalisch-orthodoxen Kirche tätig werden soll und welches das Ziel der vollen Gemeinschaft im Glauben und im sakramentalen Leben zu erreichen haben soll.
Die Mitglieder der Konsultation wurden in der Präsidentschaftskanzlei von Seiner Exzellenz Dr. Kurt Waldheim, dem Präsidenten der Republik Österreich, bei einem Abendessen in Mariazell auf Einladung des Landeshauptmanns der Steiermark, Dr. Josef Krainer sowie bei einem Mittagessen im Stift Klosterneuburg auf Einladung des Landeshauptmanns von Niederösterreich, Mag. Siegfried Ludwig, empfangen. Nach der Teilnahme an der armenischen Liturgie in der Kirche der Hl. Hripsime wurden sie von der armenischen Gemeinde empfangen. Am Sonntagabend, dem 25. September, wohnten alle der eucharistischen Liturgie bei, welche von Seiner Eminenz Kardinal Groër im Stephansdom geleitet wurde und bei der Erzbischof Timotios von Kefa von der äthiopischen Kirche die Predigt hielt, teil.
Die Teilnehmer beteten am Grab von Msgr. Otto Mauer, einem der Hauptinitiatoren dieser Konsultationen, besuchten das Zisterzienserstift Heiligenkreuz, wo sie dem Stundengebet der Mönche beiwohnten und am Mittagessen teilnahmen. Im berühmten Walfahrtszentrum, der Basilika von Mariazell, wurden besondere Gebete verrichtet. Eine der besonderen Intentionen der Gebete während dieser Woche war der Friede in Gerechtigkeit in der Welt, besonders im Nahen Osten.
Die Teilnehmer sind für die warme Gastfreundschaft, welche ihnen vom österreichischen Volk entgegengebracht wurde, dankbar. Sie drücken ihre Anerkennung für die Veranstaltung dieser einmaligen Konsultation dem Stiftungsfonds PRO ORIENTE und im besonderen seinem Präsidenten, Dr. Theodor Piffl-Percevic und seinem Generalsekretär, Dkfm. Alfred Stirnemann sowie seinem Fachtheologen, Professor Dr. Philipp Harnoncourt, für ihre hervorragenden Bemühungen, die Konsultation zu einem erfolgreichen Abschluß zu bringen, aus.  
Wien, 25. September 1988
(Quelle/Published in: Booklet 1 (deutsch), Wien 1997)
